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druck kommt, der Straflosigkeit der Urheber solcher Verbre-
chen ein Ende zu setzen und so zu deren Verhütung beizutra-
gen, 

 anerkennend, wie nützlich es ist, den Stand der für den 
Schutz der Opfer bewaffneter Konflikte relevanten Überein-
künfte des humanitären Völkerrechts in der Generalversamm-
lung zu erörtern, 

 Kenntnis nehmend von dem im Juni 2002 begangenen fünf-
undzwanzigsten Jahrestag der Zusatzprotokolle zu den Genfer 
Abkommen sowie von den insbesondere von der Schweiz und 
dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz organisierten 
Gedenkveranstaltungen, die an die wichtige Errungenschaft des 
verstärkten Schutzes von Zivilpersonen in bewaffneten Kon-
flikten erinnerten, 

 1. begrüßt die nahezu universale Annahme der Genfer 
Abkommen von 19494 und nimmt Kenntnis von der Tendenz 
hin zu einer ähnlich umfassenden Annahme der beiden Zusatz-
protokolle von 19775; 

 2. appelliert an alle Vertragsstaaten der Genfer Abkom-
men, in Erwägung zu ziehen, soweit nicht bereits geschehen, 
möglichst bald Vertragsparteien der Zusatzprotokolle zu wer-
den; 

 3. fordert alle Staaten, die bereits Vertragsparteien des 
Protokolls I3 sind, beziehungsweise alle Nichtvertragsstaaten, 
sobald sie Vertragsparteien des Protokolls I werden, auf, die in 
Artikel 90 dieses Protokolls vorgesehene Erklärung abzugeben; 

 4. fordert alle Staaten auf, in Erwägung zu ziehen, soweit 
nicht bereits geschehen, Vertragsparteien der Konvention von 
1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten7 
und der beiden dazugehörigen Protokolle sowie anderer ein-
schlägiger Verträge des humanitären Völkerrechts zu werden, 
die sich auf den Schutz der Opfer bewaffneter Konflikte bezie-
hen; 

 5. fordert alle Vertragsstaaten der Zusatzprotokolle zu 
den Genfer Abkommen auf, für ihre weite Verbreitung und 
vollständige Anwendung zu sorgen; 

 6. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem auf der 
siebenundzwanzigsten Internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Konferenz verabschiedeten Aktionsplan, insbesondere 
von dem erneuten Hinweis auf die Wichtigkeit des universalen 
Beitritts zu den Verträgen des humanitären Rechts und ihrer 
wirksamen Durchführung auf einzelstaatlicher Ebene, und be-
grüßt die von vielen Staaten unternommenen Anstrengungen 
zur Erfüllung ihrer auf dieser Konferenz gemachten Zusagen in 
Bezug auf das humanitäre Völkerrecht; 

 7. erklärt, dass das humanitäre Völkerrecht wirksamer 
umgesetzt werden muss; 

 8. begrüßt es, dass das Internationale Komitee vom Ro-
ten Kreuz die Bemühungen der Mitgliedstaaten, Gesetzge-
bungs- und Verwaltungsmaßnahmen zur Umsetzung des huma-

nitären Völkerrechts zu ergreifen, und die Förderung des dies-
bezüglichen Informationsaustauschs zwischen Regierungen 
durch Beratende Dienste unterstützt; 

 9. begrüßt außerdem die wachsende Zahl einzelstaatli-
cher Kommissionen oder Ausschüsse zur Umsetzung des hu-
manitären Völkerrechts, zur Förderung der Einbindung der Ver-
träge des humanitären Völkerrechts in innerstaatliches Recht 
und zur Verbreitung der Regeln des humanitären Völkerrechts; 

 10. begrüßt ferner das Inkrafttreten des Fakultativproto-
kolls zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betref-
fend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten9 
am 12. Februar 2002 und fordert alle Staaten auf, zu erwägen, 
Vertragsparteien dieses Protokolls zu werden; 

 11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung, ausgehend von den sei-
tens der Mitgliedstaaten und des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz eingegangenen Informationen, einen Bericht über 
den Stand der Zusatzprotokolle über den Schutz der Opfer be-
waffneter Konflikte sowie über die Maßnahmen vorzulegen, 
die zur Stärkung des bestehenden humanitären Völkerrechts er-
griffen wurden, unter anderem im Hinblick auf seine Verbrei-
tung und seine vollinhaltliche Umsetzung auf einzelstaatlicher 
Ebene; 

 12. beschließt, den Punkt "Stand der Zusatzprotokolle zu 
den Genfer Abkommen von 1949 über den Schutz der Opfer 
bewaffneter Konflikte" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/15 

Verabschiedet auf der 52. Plenarsitzung am 19. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/560, Ziffer 7)10. 

57/15. Erwägung wirksamer Maßnahmen zur Verbes-
serung des Schutzes und der Sicherheit der diplo-
matischen und konsularischen Vertretungen und 
Vertreter 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs11, 

 
9 Resolution 54/263, Anlage I. 
10 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Argentinien, Aserbaidschan, Australien, Belgien, Belize, 
Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Dänemark, Deutschland, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Fidschi, Finnland, 
Frankreich, Georgien, Irland, Island, Italien, Kanada, Kroatien, Kuba, 
Luxemburg, Madagaskar, Malta, Marshallinseln, Niederlande, Nigeria, 
Norwegen, Österreich, Peru, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, 
Russische Föderation, Schweden, Schweiz, Sierra Leone, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Suriname, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, 
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland und Zypern. 
11 A/57/99 und Corr.1 und Add.1 und 2 und A/INF/56/6 und Add.1. 
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 im Bewusstsein der Notwendigkeit, freundschaftliche Bezie-
hungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu ent-
wickeln beziehungsweise zu festigen, 

 überzeugt, dass die Achtung der Grundsätze und Regeln des 
Völkerrechts für die diplomatischen und konsularischen Bezie-
hungen eine Grundvoraussetzung für die normale Gestaltung 
der Beziehungen zwischen den Staaten und für die Verwirkli-
chung der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Na-
tionen ist, 

 bestürzt über die in jüngster Zeit verübten Gewalthandlun-
gen gegen diplomatische und konsularische Vertreter sowie ge-
gen Vertreter und Bedienstete internationaler zwischenstaat-
licher Organisationen, die unschuldige Menschenleben gefähr-
det oder gefordert und die normale Tätigkeit dieser Vertreter 
und Bediensteten schwer behindert haben, 

 mit dem Ausdruck ihres Mitgefühls für die Opfer dieser 
rechtswidrigen Handlungen, 

 besorgt über die Nichtachtung der Unverletzlichkeit der di-
plomatischen und konsularischen Vertretungen und Vertreter, 

 unter Hinweis darauf, dass alle Personen, die solche Vor-
rechte und Immunitäten genießen, unbeschadet ihrer Vorrechte 
und Immunitäten verpflichtet sind, die Gesetze und sonstigen 
Vorschriften des Empfangsstaats zu achten, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass diplomatische und konsu-
larische Räumlichkeiten nicht in einer Weise benutzt werden 
dürfen, die mit den Aufgaben der diplomatischen oder konsula-
rischen Vertretungen unvereinbar ist, 

 nachdrücklich darauf hinweisend, dass die Staaten die 
Pflicht haben, alle geeigneten und nach dem Völkerrecht erfor-
derlichen Maßnahmen, so auch Maßnahmen präventiver Art, zu 
ergreifen und die Täter vor Gericht zu bringen, 

 erfreut über die diesbezüglichen Maßnahmen, welche die 
Staaten gemäß ihren internationalen Verpflichtungen bereits er-
griffen haben, 

 in der Überzeugung, dass die Rolle der Vereinten Nationen, 
zu der auch die mit Resolution 35/168 der Generalversamm-
lung vom 15. Dezember 1980 eingeführten und in späteren Ver-
sammlungsresolutionen weiter ausgeführten Berichtsverfahren 
gehören, wichtig ist für die Förderung der Bemühungen um die 
Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der diplomati-
schen und konsularischen Vertretungen und Vertreter, 

 1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalsekre-
tärs11; 

 2. verurteilt entschieden die Gewalthandlungen gegen 
diplomatische und konsularische Vertretungen und Vertreter 
sowie gegen Vertretungen und Vertreter internationaler zwi-
schenstaatlicher Organisationen und gegen Bedienstete dieser 
Organisationen und betont, dass es für solche Handlungen nie-
mals eine Rechtfertigung geben kann; 

 3. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Grundsätze 
und Regeln des Völkerrechts für die diplomatischen und konsu-
larischen Beziehungen zu beachten, anzuwenden und durchzu-
setzen und in Übereinstimmung mit ihren internationalen Ver-
pflichtungen insbesondere den Schutz und die Sicherheit der in 
Ziffer 2 erwähnten Vertretungen, Vertreter und Bediensteten zu 
gewährleisten, die sich kraft Amtes in ihrer Hoheitsgewalt un-
terstehenden Gebieten aufhalten, und insbesondere auch prakti-
sche Maßnahmen zu treffen, um in ihrem Hoheitsgebiet rechts-
widrige Tätigkeiten von Personen, Gruppen und Organisatio-
nen zu verbieten, welche die Begehung von Handlungen gegen 
die Sicherheit dieser Vertretungen, Vertreter und Bediensteten 
fördern, anstiften, organisieren oder durchführen; 

 4. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, auf 
nationaler und internationaler Ebene alles Erforderliche zu tun, 
um Gewalthandlungen gegen die in Ziffer 2 genannten Vertre-
tungen, Vertreter und Bediensteten zu verhindern und gegebe-
nenfalls unter Mitwirkung der Vereinten Nationen sicherzustel-
len, dass diese Handlungen vollständig untersucht werden, da-
mit die Täter vor Gericht gebracht werden; 

 5. empfiehlt den Staaten, unter anderem im Rahmen von 
Kontakten zwischen den diplomatischen und konsularischen 
Vertretungen und dem Empfangsstaat eng zusammenzuarbei-
ten, was praktische Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes 
und der Sicherheit diplomatischer und konsularischer Vertre-
tungen und Vertreter sowie den Austausch von Informationen 
über die Umstände betrifft, unter denen sich alle schwerwie-
genden diesbezüglichen Verstöße ereignet haben; 

 6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, im Einklang mit 
dem Völkerrecht auf nationaler und internationaler Ebene alle 
geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um jeden Missbrauch di-
plomatischer oder konsularischer Vorrechte und Immunitäten 
zu verhindern, insbesondere schweren Missbrauch, namentlich 
in Verbindung mit Gewalthandlungen; 

 7. empfiehlt den Staaten, eng mit dem Staat zusammen-
zuarbeiten, in dessen Hoheitsgebiet es möglicherweise zum 
Missbrauch diplomatischer oder konsularischer Vorrechte und 
Immunitäten gekommen ist, so auch indem sie Informationen 
austauschen und seinen Justizbehörden Unterstützung gewäh-
ren, damit die Täter vor Gericht gebracht werden; 

 8. fordert die Staaten auf, zu erwägen, soweit nicht be-
reits geschehen, Vertragsparteien der Rechtsakte zu werden, die 
sich auf den Schutz und die Sicherheit der diplomatischen und 
konsularischen Vertretungen und Vertreter beziehen; 

 9. fordert die Staaten auf, im Falle einer Streitigkeit im 
Zusammenhang mit einem Verstoß gegen ihre internationalen 
Verpflichtungen betreffend den Schutz der Vertretungen bezie-
hungsweise die Sicherheit der in Ziffer 2 genannten Vertreter 
und Bediensteten von den für eine friedliche Streitbeilegung 
zur Verfügung stehenden Mitteln Gebrauch zu machen, so auch 
von den Guten Diensten des Generalsekretärs, und ersucht den 
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Generalsekretär, soweit ihm dies angebracht erscheint, den un-
mittelbar betroffenen Staaten seine Guten Dienste anzubieten;  

 10. ersucht 

 a) alle Staaten, dem Generalsekretär so rasch wie mög-
lich über schwere Verstöße gegen den Schutz und die Sicher-
heit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen und 
Vertreter sowie der Vertretungen und Vertreter mit diplomati-
schem Status bei internationalen zwischenstaatlichen Organisa-
tionen Bericht zu erstatten; 

 b) den Staat, in dem der Verstoß erfolgte, und, soweit 
möglich, den Staat, in dem sich der Tatverdächtige aufhält, dem 
Generalsekretär so rasch wie möglich über die Maßnahmen Be-
richt zu erstatten, die ergriffen wurden, um den Täter vor Ge-
richt zu stellen, und im Einklang mit seinen Rechtsvorschriften 
nach Abschluss des Verfahrens gegen den Täter über dessen 
Ausgang Mitteilung zu machen sowie über die Maßnahmen Be-
richt zu erstatten, die ergriffen wurden, um zu verhindern, dass 
sich derartige Verstöße wiederholen; 

 c) die Bericht erstattenden Staaten, zu erwägen, von den 
Leitlinien des Generalsekretärs12 Gebrauch zu machen bezie-
hungsweise sie zu berücksichtigen; 

 11. ersucht den Generalsekretär, 

 a) allen Staaten unverzüglich ein Rundschreiben zukom-
men zu lassen, das sie an das Ersuchen in Ziffer 10 erinnert; 

 b) die ihm gemäß Ziffer 10 vorgelegten Berichte nach 
Erhalt unverzüglich an alle Staaten weiterzuleiten, sofern der 
Bericht erstattende Staat nichts anderes beantragt; 

 c) wenn angebracht, die unmittelbar betroffenen Staaten 
auf die in Ziffer 10 vorgesehenen Berichtsverfahren hinzuwei-
sen, wenn gemäß Ziffer 10 a) ein schwerer Verstoß gemeldet 
wurde; 

 d) die Staaten, in denen solche Verstöße vorgekommen 
sind, zu ermahnen, wenn die Berichte gemäß Ziffer 10 a) oder 
die Folgeberichte gemäß Ziffer 10 b) nicht innerhalb einer an-
gemessenen Frist vorgelegt wurden; 

 12. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Staaten in 
dem in Ziffer 11 a) genannten Rundschreiben zu bitten, ihm ih-
re Auffassungen zu den Maßnahmen mitzuteilen, die zu ergrei-
fen sind oder bereits ergriffen wurden, um den Schutz und die 
Sicherheit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen 
und Vertreter sowie der Vertretungen und Vertreter mit diplo-
matischem Status bei internationalen zwischenstaatlichen Or-
ganisationen zu verbessern; 

 13. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht 
vorzulegen, der Folgendes enthält:  
 
12 A/42/485, Anlage. 

 a) Informationen über den Stand der Ratifikationen der 
in Ziffer 8 genannten Rechtsakte beziehungsweise der Beitritte 
zu diesen; 

 b) eine Zusammenfassung der gemäß den Ziffern 10 und 
12 eingegangenen Berichte beziehungsweise zum Ausdruck 
gebrachten Auffassungen; 

 14. bittet den Generalsekretär, etwaige Auffassungen, die 
er zu den in Ziffer 13 genannten Angelegenheiten zu äußern 
wünscht, in seinen Bericht an die Generalversammlung aufzu-
nehmen; 

 15. beschließt, den Punkt "Erwägung wirksamer Maß-
nahmen zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der 
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Vertreter" 
in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/16 

Verabschiedet auf der 52. Plenarsitzung am 19. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/561, Ziffer 7)13. 

57/16.  Übereinkommen über die Immunität der Staaten 
und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/55 vom 9. Dezem-
ber 1991, 49/61 vom 9. Dezember 1994, 52/151 vom 15. De-
zember 1997, 53/98 vom 8. Dezember 1998, 54/101 vom 
9. Dezember 1999, 55/150 vom 12. Dezember 2000 und 56/78 
vom 12. Dezember 2001, 

 nach Behandlung des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses 
nach Resolution 55/150 über die Immunität der Staaten und ih-
res Vermögens von der Gerichtsbarkeit14, 

 feststellend, dass nur noch wenige offene Fragen verbleiben,  

 betonend, wie wichtig einheitliche und klare Rechtsvor-
schriften betreffend die Immunität der Staaten und ihres Ver-
mögens von der Gerichtsbarkeit sind, 

 1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht 
des Ad-hoc-Ausschusses über die Immunität der Staaten und 
ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit14; 

 2. beschließt, dass der Ad-hoc-Ausschuss vom 24. bis 
28. Februar 2003 erneut zusammentreten soll, um einen letzten 
Versuch zu unternehmen, die Bereiche, in denen Einvernehmen 
besteht, zu konsolidieren und noch ausstehende Fragen zu klä-
ren, mit dem Ziel, auf der Grundlage der von der Völkerrechts-

 
13 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
14 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 22 (A/57/22). 




